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AUFNAHMEANTRAG

Der Aufnahmeantrag ist an die Schule zu richten, an der 
die Ausbildung erfolgen soll. Er umfasst:

- ausgefülltes Aufnahmeformular
- tabellarischer Lebenslauf mit Angaben über den 

bisherigen schulischen und beruflichen Werdegang
- beglaubigte Kopien der für die Aufnahme vorausge-

setzten Zeugnisse und Nachweise
- Erklärung, ob bereits an einem Aufnahmeverfahren für 

das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhoch-
schulreife teilgenommen wurde und gegebenenfalls 
an welches Berufskolleg ebenfalls ein Aufnahme-
antrag gestellt wurde

Sofern ein Zeugnis zum Anmeldetermin noch nicht vor-
liegt, ist die beglaubigte Kopie unverzüglich nachzurei-
chen. Dem Aufnahmeantrag ist in diesem Fall eine Kopie 
des letzten Zeugnisses beizufügen.

STUNDENTAFEL

Bei den fettgedruckten Fächern handelt es sich um 
Kernfächer im Sinne der Versetzungsordnung.

Grundsätzlich ist das Wahlfachangebot von einer ausrei-
chenden Zahl von Schüleranmeldungen für diese Fächer 
abhängig. Die Wahlentscheidungen der Bewerber gelten 
für die Dauer eines Schuljahres. Der Unterricht in den 
Wahlfächern ist vom Wahlverhalten der Bewerber und 
den der Schule zugeteilten Lehrkräften abhängig. Dies 
gilt auch für die Einrichtung weiterer Wahlfächer.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne für ein 
persönliches Informations- und Beratungsgespräch 
zur Verfügung.

z um  E r w er b  der  Fachho ch s chulr e i f e
( 1BK F H )

E I N J Ä H R I G E S 
B E R U F S K O L L E G

PFLICHTFÄCHER
KAUFMÄNNISCHE 
RICHTUNG
WOCHENSTUNDEN

GEWERBLICHE 
RICHTUNG
WOCHENSTUNDEN

Religion/Ethik 1 1

Geschichte mit Gemein-
schaftskunde 2 2

Deutsch 4 4

Englisch 6 6

Mathematik 6 6

berufsbezogenes 
Schwerpunktfach

7
(Wirtschaft)

7
(Technische 

Physik)

Physik 2 –

Volks- und 
Betriebswirtschaftslehre – 2

Informatik 2 2

Chemie – –

Projektarbeit 2 2

Summe 32 32

Wahlfächer

Zweite Fremdsprache 4 4

Weitere 
Wahlfächer 2 2

STUNDENTAFEL

Z w i e f a l t e r  S t r a ß e  5 0
8 8 4 9 9  R i e d l in g e n
Te l  0 7 3 5 1  5 2 7 8 - 0 0
F a x  0 7 3 5 1  5 2 7 8 - 1 0

s e k r e t ar i a t . s r b s r @b ib e r a c h .d e
w w w . b e r u f l i c h e - s c h u l e - r i e d l i n g e n . d e



AUSBILDUNGSKOSTEN

Die Berufliche Schule Riedlingen ist eine staatliche 
Schule, daher besteht Schulgeld- und Lernmittel- 
freiheit.

Eventuell fallen Fahrtkosten und Kosten für den  
Abschluss freiwilliger Schülerversicherungen an.

LEISTUNGEN NACH DEM BUNDESAUS-
BILDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ
(BAFÖG)
Schüler des einjährigen Berufskollegs zum Erwerb der 
Fachhochschulreife haben unter bestimmten Voraus- 
setzungen Anspruch auf Leistungen nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz (BAföG).

Wer vor Eintritt in das Berufskolleg sechs Jahre erwerbs-
tätig war (Ausbildungszeiten sind anrechnungsfähig), 
kann elternunabhängige Förderung erhalten. Ansonsten 
wird das Elterneinkommen angerechnet.
Antragsteller dürfen zum Beginn der Ausbildung nicht 
älter als 30 Jahre sein. Die BAföG-Förderung wird monat-
lich im Voraus gezahlt.

Weitere Informationen bzw. Formulare erhalten Sie beim 
Landratsamt (Abteilung Ausbildungsförderung) des Land-
kreises, in dem Ihr Wohnort liegt.

BILDUNGSZIEL 

Die Ausbildung an den Berufskollegs zum Erwerb der 
Fachhochschulreife soll, aufbauend auf einem mittleren 
Bildungsabschluss und einer abgeschlossenen Berufsaus-
bildung, durch vertieften allgemeinbildenden und fach-
theoretischen Unterricht zum Studium an einer Hochschule 
qualifizieren.

AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Zur Aufnahme in das einjährige Berufskolleg zum Erwerb 
der Fachhochschulreife sind erforderlich

1.  ein mittlerer Bildungsabschluss, wie
- der Realschulabschluss oder
- die Fachschulreife oder
- ein gleichwertiger Bildungsstand

2.  eine abgeschlossene, mindestens zweijährige und für 
das am aufnehmenden Berufskolleg angebotene berufs-
bezogene Schwerpunktfach einschlägige
a) Berufsausbildung in einem anerkannten oder gleich-

wertig geregelten Ausbildungsberuf oder
b) schulische Berufsausbildung, gegebenenfalls in  

Verbindung mit einem Berufspraktikum, oder

c) Berufsausbildung in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis

Hinweis: Der Berufsausbildung gleichgestellt ist eine ein-
schlägige, für den Besuch des Berufskollegs förderliche 
Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren.

PROBEZEIT

Alle Schüler/innen werden zunächst bis zum Schulhalbjahr 
auf Probe aufgenommen. Wer die Probezeit nicht bestan-
den hat, muss das Berufskolleg verlassen, kann aber noch 
einmal erneut aufgenommen werden.

ABSCHLUSS UND 
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
Die Ausbildung dauert ein Schuljahr (Vollzeit). Sie endet 
mit einer Abschlussprüfung, durch deren Bestehen die 
bundesweit anerkannte Fachhochschulreife erworben wird. 
Diese berechtigt zum Studium aller Fachrichtungen an 
Hochschulen und auch an Dualen Hochschulen (i.d.R. mit 
Eignungstest).

Das Zeugnis der Fachhochschulreife berechtigt zum Direkt-
einstieg in Klasse 2 der Berufsoberschule: 

Diese Schulart ermöglicht den Erwerb der fachgebun-
denen oder allgemeinen Hochschulreife (Abitur) in nur 
einem weiteren Jahr, sofern ein Beratungsgespräch ge-
führt wurde und wenn

- der Durchschnitt aus den Noten aller maßgeblichen 
Fächer mindestens 2,5 beträgt und

- die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und das beruf-
liche Schwerpunktfach jeweils mit einer Note besser als 
„ausreichend“ bewertet wurden.

ABSCHLUSSPRÜFUNG

Schriftliche Prüfung
Schriftliche Prüfungsarbeiten sind in folgenden Fächern 
anzufertigen:

Deutsch	 240 Minuten
Englisch	 200 Minuten
Mathematik	 200 Minuten
berufsbezogenes Schwerpunktfach	 200 Minuten

Mündliche Prüfung
Jede/r Schüler/in wird in mindestens einem Fach geprüft. 
Die mündliche Prüfung wird als Einzelprüfung durch-
geführt. Sie soll 10 bis 15 Minuten je Prüfling und Fach 
dauern.


